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Abbildung 1 (Deckblatt): Blick über Fl.Nr. 1918/4 (Gemarkung und Gemeinde Neustadt a. d. Aisch) in Richtung 
Nordwesten. Auf dem Grundstück sollen mehrere neue Wohneinheiten gebaut werden. Foto: M. Bull, 
13.05.2022. 

 

 



ǎŀt ŦǸǊ ŘŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αIŀƳǇŦŜǊƎǊǳƴŘǿŜƎά ƛƴ bŜǳǎǘŀŘǘ ŀƴ ŘŜǊ !ƛǎŎƘ 
Einleitung 

                     

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung ............................................................................................................................. 1 

1.1. Anlass und Aufgabenstellung ................................................................................................. 1 

1.2. Datengrundlagen .................................................................................................................... 3 

1.3. Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen ............................................................ 3 

2. Wirkungen des Vorhabens .................................................................................................... 4 

2.1. Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse .............................................................................. 4 

2.2. Anlagenbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse ....................................................................... 4 

2.3. Betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse ....................................................................... 4 

3. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 

Funktionalität .............................................................................................................................. 5 

3.1. Maßnahmen zur Vermeidung ................................................................................................. 5 

3.2. Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezogene 
Ausgleichs- bzw. CEF-Maßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG) .................................. 5 

4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten ........................................................... 7 

4.1. Verbotstatbestände ................................................................................................................ 7 

4.2. Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie .............................. 8 

4.2.1. Vorkommen betroffener Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie .................. 8 

4.2.2. Vorkommen betroffener Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie ............................ 8 

4.3. Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-
Richtlinie .......................................................................................................................................... 10 

4.4. Bestand und Betroffenheit weiterer streng geschützter Arten, die keinen 
gemeinschaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen .......................................................................... 13 

4.4.1. Streng geschützte Pflanzen ohne gemeinschaftsrechtlichen Schutzstatus ................... 13 

4.4.2. Streng geschützte Tierarten ohne gemeinschaftsrechtlichen Schutzstatus .................. 13 

5. Gutachterliches Fazit ........................................................................................................... 14 

6. Literaturverzeichnis ............................................................................................................ 16 

7. Anlage ................................................................................................................................ 20 

A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ..................................................................................... 22 

B Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie ............................................................................ 24 

 

  



ǎŀt ŦǸǊ ŘŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αIŀƳǇŦŜǊƎǊǳƴŘǿŜƎά ƛƴ bŜǳǎǘŀŘǘ ŀƴ ŘŜǊ !ƛǎŎƘ 
Einleitung 

                     

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Brutstatus und Gefährdungssituation der im Geltungsbereich sowie dessen Umfeld 

nachgewiesenen Vogelarten. ............................................................................................................... 10 

 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1 (Deckblatt): Blick über Fl.Nr. 1918/4 (Gemarkung und Gemeinde Neustadt a. d. Aisch) in 

Richtung Nordwesten. ..............................................................................................................................  

Abbildung 2: Lage des Vorhabensgebietes im Südwesten von Neustadt a. d. Aisch.............................. 1 

Abbildung 3: Bebauungskonzept, Stand 09.06.2021. ............................................................................ 2 

Abbildung 4: Das Wohngebäude auf Fl. Nr. 1918/4 ist auf seiner Ostseite von einer Hecke u.a. 

bestehend aus Schlehe, Sommerflieder, Forsythie, Thuja, Feldahorn und Apfelbäumen 

eingewachsen.. ....................................................................................................................................... 2 

Abbildung 5: Blick über Hangwiese und Auffahrt auf den Ostteil der Fl.Nr. 1918/4.. ............................ 2 

Abbildung 6: Südlicher Teil der Fl.Nr. 1918/4.. ...................................................................................... 2 

Abbildung 7: Auf der vergleichsweise mageren Hangwiese östlich des Wohngebäudes stehen 

einzelne Obstbäume (Walnuss und Apfel).. ........................................................................................... 2 

Abbildung 8: Verteilung der Reviere der 2022 festgestellten Brutvogelarten. .................................... 11 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 

BArtSchV  Bundesartenschutzverordnung 

BNatSchG  Bundesnaturschutzgesetz 

CEF-Maßnahmen Continuous Ecological Functionality-Measures (vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen) 

EHK Erhaltungszustand in der kontinentalen biogeographischen Region 

EHZ Erhaltungszustand 

FFH-RL   Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

Fl.Nr.   Flurnummer(n) 

Lkr.   Landkreis 

saP   spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

VS-RL   Vogelschutzrichtlinie 



ǎŀt ŦǸǊ ŘŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αIŀƳǇŦŜǊƎǊǳƴŘǿŜƎά ƛƴ bŜǳǎǘŀŘǘ ŀƴ ŘŜǊ !ƛǎŎƘ 
Einleitung 

  1 

1. Einleitung 

1.1. Anlass und Aufgabenstellung 

Auf den beiden Flurstücken 1918/4 und 1912/13 (Gemarkung und Gemeinde Neustadt a. d. Aisch) 

gegenüber den Hausnummern 35 und 37 am Hampfergrundweg in Neustadt an der Aisch (Landkreis 

Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim, Regierungsbezirk Mittelfranken) ist der Bau mehrerer neuer 

Wohneinheiten (GRZ 0,4) geplant. Der hierfür benötigte Bebauungsplan umfasst einen 

Geltungsbereich von 10.486 m². 

Beim Flurstück 1918/4 handelt es sich um ein an einem Hang gelegenes Anwesen mit großem 

Wohngebäude, vorgelagerter, vergleichsweise magerer Wiese, Zufahrt, sowie altem Obstbaum- und 

Ziergehölzbestand. Flurnummer 1912/13 grenzt westlich an dieses Flurstück an und ist von Bäumen 

und Sträuchern stark eingewachsen.  

 
Die z.T. biotopkartierten und im Ökoflächenkataster erfassten Gehölzstrukturen im Norden 

(Biotopteilflächennummer 6429-0107-004; ÖFK ID: 34614) sollen auf ganzer Länge erhalten bleiben 

(angrenzend an das Flurstück 1742/2). Dagegen soll der südöstliche Gehölzstreifen (angrenzend zum 

Hampfergrundweg) nach dem aktuellen Stand der Planung vollständig gerodet werden. Ein Teilerhalt 

von Gehölzstrukturen im Südwesten ist möglich bzw. angedacht. Schutzgebiete oder gesetzlich 

geschützte Biotope werden von der Planung nicht beeinträchtigt. 

 

 
Abbildung 2: Lage des Vorhabensgebietes im Südwesten von Neustadt a. d. Aisch. Datenquelle Luftbild: 
Bayerische Vermessungsverwaltung ς www.geodaten.bayern.de; Lizenz: CC-BY vgl. 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/. 

 



ǎŀt ŦǸǊ ŘŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αIŀƳǇŦŜǊƎǊǳƴŘǿŜƎά ƛƴ bŜǳǎǘŀŘǘ ŀƴ ŘŜǊ !ƛǎŎƘ 
Einleitung 

  2 

 

 

Abbildung 3: Bebauungskonzept mit zukünftiger Bebauung, Stand 09.06.2021. Architekt Ricardo Perez Litschy. 

 

Abbildung 4: Das Wohngebäude auf Fl. Nr. 1918/4 ist 
auf seiner Ostseite von einer Hecke u.a. bestehend aus 
Schlehe, Sommerflieder, Forsythie, Thuja, Feldahorn 
und Apfelbäumen eingewachsen. Foto: M. Bull, 
13.05.2022. 

 

Abbildung 5: Blick über Hangwiese und Auffahrt auf 
den Ostteil der Fl.Nr. 1918/4. Foto: M. Bull, 
13.05.2022. 

 

Abbildung 6: Südlicher Teil der Fl.Nr. 1918/4. Hier 
befindet sich u.a. ein Kirschbaum (links im Bild). Foto: 
M. Bull, 13.05.2022. 

 

Abbildung 7: Auf der vergleichsweise mageren 
Hangwiese östlich des Wohngebäudes stehen einzelne 
Obstbäume (Walnuss und Apfel). Besonders die 
nördlicheren Grundstücksbereiche beginnen mit 
Jungwuchs aus Feldahorn, Rotem Hartriegel und Rosen 
zu verbuschen. Foto: M. Bull, 13.05.2022. 
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In der vorliegende saP werden:  

¶ die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten 

des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und 

dargestellt.  

 

1.2. Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

¶ BayernAtlas (2022): Verwaltung, Flurkarte, Schutzgebiete, Geologie. Online verfügbar unter: 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&plus=true&cat

alogNodes=11,122, zuletzt geprüft am 13.07.2022. 

¶ Datenabfrage über das Internetportal www.ornitho.de (Abfrage am 21.07.2022). 

¶ eigene Geländeerhebungen vor Ort von März bis Juni 2022. 

¶ LITSCHY, R. P. (2021): Bebauungskonzept Hampfergrundweg 30. Stand 09.06.2021. 

 

Weitere Literatur siehe Kapitel 6. Literaturverzeichnis 

 

 

1.3. Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen sich 

auf die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 20. 

August 2018 Az.: G7-4021.1-2-3 ŜƛƴƎŜŦǸƘǊǘŜƴ αIƛƴǿŜƛǎŜ zur Aufstellung naturschutzfachlicher 

!ƴƎŀōŜƴ ȊǳǊ ǎǇŜȊƛŜƭƭŜƴ ŀǊǘŜƴǎŎƘǳǘȊǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜƴ tǊǸŦǳƴƎ ƛƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜƴǇƭŀƴǳƴƎ όǎŀtύά Ƴƛǘ {ǘŀƴŘ 

08/2018. 
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2. Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und 

Störungen der europarechtlich besonders und streng geschützten Tier- und Pflanzenarten 

verursachen können. 

 

2.1. Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Während der Bauphase sind Lärm- und auch Staubemissionen in die Umgebung teilweise 

unvermeidbar. Gegenüber Lärm besonders störungsempfindliche Arten könnten davon 

beeinträchtigt werden. Durch Baustelleneinrichtungen, -materialien und -maschinen sowie 

arbeitende Personen, die im Gebiet gewöhnlich nicht vorhanden sind, können wildlebende Tiere 

gestört oder getötet werden. Durch Erschließungsmaßnahmen und Bebauung wird Oberboden 

umgelagert, Gehölze werden entfernt und der Boden wird verdichtet und versiegelt. Dies kann zum 

Verlust von Reproduktions-, Rast- und Nahrungshabitaten von im Gebiet lebenden Wildtieren führen.  

 

2.2. Anlagenbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Durch das Vorhaben werden bis dato vergleichsweise extensiv genutzte Flächen beansprucht, 

umgewandelt und teilweise versiegelt. Folglich verschwinden dauerhaft Reproduktions- und 

Nahrungsräume für heimische Tier- und Pflanzenarten. Für Arten, die horizontale 

Landschaftselemente meiden, könnte durch die Kulissenwirkung der Bebauung Lebensraum verloren 

gehen. Die Mobilität bodenbewohnender Tiere wird beeinträchtigt (z.B. durch die Barrierewirkung 

von Mauern und versiegelter Fläche). Durch die Abführung des Regenwassers geht ein Teil für die 

Grundwasserneubildung verloren.  

 

2.3. Betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Durch das Vorhaben nimmt der Grad menschlicher Aktivität in diesem Bereich zu, was 

angrenzende störungsempfindliche Arten verdrängen könnte. Durch die Beleuchtung der Häuser ist 

von nächtlichen Lichtemissionen auszugehen. Dadurch kann die nachtaktive Fauna in ihrer Aktivität 

gestört werden. Da die Neubebauung an die vorhandene Bebauung anschließt, unterliegt das 

Planungsgebiet in dieser Hinsicht allerdings bereits aktuell einer gewissen Vorbelastung. 
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3. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität 

3.1. Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der nach den hier 

einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die 

Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter 

Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

 

M1: Beginn der Baufeldvorbereitung, Bauarbeiten und Entfernung von Gehölzen nach Beendigung 

der Vogelbrutzeit und während des Winterschlafs der Haselmaus ab Oktober und Abschluss 

vor Beginn der Vogelbrutsaison bis Ende Februar. 

M2: Sollten auf Flurnummer 1912/13 vorhabensbedingt Gehölzentfernungen nötig werden, muss 

dort zunächst eine separate Untersuchung zum Vorkommen der Haselmaus durchgeführt 

werden. Auch müssten die Bäume auf diesem Flurstück im Vorfeld von Baumfällarbeiten von 

einem Experten auf mögliche Fledermausquartiere untersucht werden. Werden besetzte 

Fledermausquartiere oder die Haselmaus in diesem Bereich festgestellt, sind Gehölzarbeiten 

vorerst untersagt und die weitere Vorgehensweise ist mit der Unteren Naturschutzbehörde 

abzustimmen. 

M3: Werden im Zuge der Baumaßnahmen Gehölze entfernt, an denen sich bereits 

Vogelnistkästen befinden, sind diese, insofern sie noch funktionstüchtig sind, abzuhängen 

und an anderer Stelle im räumlichen Zusammenhang wieder neu zu installieren.  

 

3.2. Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

(vorgezogene Ausgleichs- bzw. CEF-Maßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 

BNatSchG) 

Folgende Maßnahme zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) wird durchgeführt, um die ökologische Funktion vom Eingriff betroffener Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten zu sichern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände erfolgt unter 

Berücksichtigung folgender Vorkehrung: 

 

CEF1: Um die lokalen Verluste von Baumhöhlen und Baumhöhlenanwärtern auszugleichen und 

um die lokale Baumhöhlenbrüterpopulation zu stützen, müssen insgesamt vier neue Nistkästen, 

vorzugsweise der Firmen Schwegler oder Hasselfeldt: 

 

¶ 2 x Starenhöhle 3S (Schwegler), bzw. Nistkasten für Stare & Gartenrotschwänze (STH) 

(Hasselfeldt) 

¶ 2 x Nisthöhle 2GR (oval) (Schwegler), bzw. Nistkasten mit ovalem Flugloch (U-OVAL) 

(Hasselfeldt) 

 

im funktionalen Umfeld unter sachkundiger Anleitung im Vorfeld der Maßnahmen angebracht 
werden. Vor Baubeginn ist von einem Experten die Funktion der CEF-Maßnahmen zu 
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dokumentieren und der UNB zu bestätigen. Nach zwei bzw. vier Jahren sind die CEF-Maßnahmen 
nochmals auf ordnungsgemäße Umsetzung zu kontrollieren. 
 
 
Alle beschriebenen CEF-Maßnahmen sind so lange anzulegen, bzw. zu erhalten, wie der Eingriff 

wirkt. Die Unterhaltungspflicht für den Vorhabensträger beträgt jedoch maximal 25 Jahre, danach 

können ggf. Fördermittel für die Folgepflege der Fläche beantragt werden. Vor Baubeginn ist von 

einem Experten die Funktion der CEF-Maßnahmen der UNB zu bestätigen. Nach zwei bzw. vier 

Jahren sind die CEF-Maßnahmen nochmals auf ordnungsgemäße Umsetzung zu kontrollieren.  
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

4.1. Verbotstatbestände 

Für die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV FFH-RL und der Europäischen Vogelarten nach Art. 

1 VRL ergeben sich aus § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Abs. 1 BNatSchG 

unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 

oder Absatz 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgende Verbote:  

 

§ 44 (1) Nr.1 Tötungs- und Verletzungsverbot (Nr. 2.1 der Formblätter): 
Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die Gefahr von 
Kollisionen im Straßenverkehr. 
α9ǎ ƛǎǘ ǾŜǊōƻǘŜƴΣ wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
ōŜǎŎƘŅŘƛƎŜƴ ƻŘŜǊ Ȋǳ ȊŜǊǎǘǀǊŜƴΦά 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, 

- wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 
Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 
Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht 
vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 

- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 
die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden 
und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG). 

 

§ 44 (1) Nr.2 Störungsverbot (Nr. 2.2 der Formblätter):  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten. 
α9ǎ ƛǎǘ ǾŜǊōƻǘŜƴΣ wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
ƭƻƪŀƭŜƴ tƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŜƛƴŜǊ !Ǌǘ ǾŜǊǎŎƘƭŜŎƘǘŜǊǘΦά 
Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population der 
betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

 

§ 44 (1) Nr.3 Schädigungsverbot (Nr. 2.3 der Formblätter):  
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  
α9ǎ ƛǎǘ ǾŜǊōƻǘŜƴΣ Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
ƎŜǎŎƘǸǘȊǘŜƴ !ǊǘŜƴ ŀǳǎ ŘŜǊ bŀǘǳǊ Ȋǳ ŜƴǘƴŜƘƳŜƴΣ Ȋǳ ōŜǎŎƘŅŘƛƎŜƴ ƻŘŜǊ Ȋǳ ȊŜǊǎǘǀǊŜƴΦά 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). 

 

  




































